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Zi ) Zustizcanzley - Bekanntma¬
chung vom i . Zuny xudl . z.

Iuny 1315.

Da bemerkt worden , daß die Znsinua - ^^ ^ ^ ^
tionen gerichtlicher Decrete durch die Antts -sinuativn.
Officialen häufig nur auf der zurückzusen-
denden Abschrift desDecrets , nicht aber auf
dem insinuirten Originale attestirt werden,
hieraus aber Unzuträglichkeiten entstehen,
so wird sämnitlichen mit den Insinuationen
gerichtlicher Decrete beauftragten Officialen
hiemir aufgegeben : den Ort und die Zeit,
wo und wann , und die Person , welcher das
Decret von ihnen insinuirek ist , nicht blos
auf der als OocuineutiM inÄnuationig zu-
rückzusendenden Abschrift , sondern auch auf
dem, dem Beykommenden zugestellten und
in dessen Besitze bleibenden Originale zu
attestiren.

52) Regierungs - Bekanntmachung
vom z . Zuny  xudl . g. Zuny  1815»

Da Zweifel entstanden sind, ob und wie Anwendbarkeit
weit die in der Hypotheken - Concurs - und ten in der Hv-
Vergantungs - Ordnung in Betreff u n b e- „w Cvn-
weglicher  Güter oder Grundstücke gege- sa'st Ordn.we-
benen Vorschriften auf Schiffe anwend - wegUcher ft
bar sind? imgleichen: bey welchem Gericht Schisst'
Proclamata zum Verkauf beweglicher
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